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Gutachten zur Einhaltung der Regeln guter 

wissenschaftlicher Praxis in den Unterkapiteln 

ɦB.6.4.8 Published data (released since 2000)ɤ, 

ɦB.6.5.3 Published data on carcinogenicity (released 

since 2000)ɤ und ɦB.6.6.12 Published data (released 

since 2000)ɤ des Reports ɦFinal addendum to the 

Renewal Assessment Report. Risk assessment [ɪ] 

for the active substance GLYPHOSATE [ɪ]ɤ,  

Oktober 2015, 4322 Seiten 
 

 

1. Die Aufgabenstellung 

Aufgabe des Gutachters war es, die drei Unterkapitel B.6.4.8, B.6.5.3 und B.6.6.12 des Reports 

ɦFinal addendum to the Renewal Assessment Report. Risk assessment [ɪ] for the active 

substance GLYPHOSATE [ɪ]ɤ, Oktober 2015, 4322 Seiten (im Folgenden immer kurz: Report) 

mit den entsprechenden Abschnitten zu veröffentlichter Literatur im Annex II, Dokument M, 

Teil 2 ɦLiterature Reviewɤ von Kapitel 3.5.10 ɦOther/special studiesɤ des Antrags 

ɦToxicological and toxicokinetic studiesɤ des Antrags ɦGlyphosate & the IPA-, K-, NH4- und 

DMA salts of glyphosate [ɪ] Application for Renewal of Approval [ɪ]ɤ der ɦGlyphosate Task 

Forceɤ (Urheberhinweis: ɦMonsanto Europe S.A. on behalf of the ɣGlyphosate Task Forceɡɤ), 

Mai 2012, Belgien, 1027 Seiten (im Folgenden immer kurz: Antrag) auf Textkonkordanzen zu 

vergleichen. 

Dabei ging es um die Beantwortung von drei Fragen: 

1) Sind die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis auf den zu prüfenden Report und damit 

auch auf die zu untersuchenden drei Unterkapitel anwendbar? 

 

2) Wenn die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis anwendbar sind: Wurden diese Regeln 

in den drei Unterkapiteln des Reports eingehalten oder nicht? 
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3) Wenn die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis nicht eingehalten wurden: Liegt in den 

drei Unterkapiteln des Reports wissenschaftliches Fehlverhalten in Form von Plagiaten 

vor? 

Bei den drei Unterkapiteln des Reports handelt es sich um Bewertungen der in 

wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichten Studien zu wichtigen potentiell von 

Glyphosat ausgehenden Gesundheitsgefahren wie Genotoxizität (Kapitel B.6.4.8), Krebs 

(Kapitel B.6.5.3) oder Schädigung der Fortpflanzung (Kapitel B.6.6.12). Dabei wurden die 

wichtigsten Studien auf Zuverlässigkeit und Relevanz für die Risikobewertung von Glyphosat 

geprüft. Als Berichterstatter hatte Deutschland diese Prüfung der veröffentlichten Studien 

vorzunehmen.1 Diese Bewertungen flossen dann auch in weitere zusammenfassende Kapitel 

des Reports ein, der wiederum die Grundlage für die Schlussfolgerung der EFSA vom 

12.11.2015 bildete.2 

 

2. Die Vorgehensweise 

Der Vergleich fand maschinell wie manuell statt. Die Texte wurden als Nur-Text-Files mit der 

Software WCopyfind 4.1.5 abgeglichen. Die von der Software angezeigten Textkonkordanzen 

wurden in der Folge in durchsuchbaren PDF-Versionen der Ausgangstexte manuell überprüft. 

 

3. Das Ergebnis 

Die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sind im vorliegenden Fall anwendbar. 

Wissenschaftliches Fehlverhalten wurde festgestellt. Es konnten erhebliche Textfragmente 

identifiziert werden, die als Textplagiate zu werten sind. 

3.1 Prüfung von Hinweisen auf die Zulässigkeit nicht kenntlich gemachter wörtlicher 

Textübernahmen 

Da drei Unterkapitel im Fokus dieses Erstgutachtens standen, wurde zunächst überprüft, wie 

diese Unterkapitel im Kontext der übergeordneten Kapitel einzuordnen sind und ob es etwa 

                                                        
1 Im Report findet sich bei Kapitel B der Hinweis ɦRapporteur Member Stateɤ, also in diesem Fall 

Deutschland. 
2 https://www.efsa.europa.eu/de/press/news/151119-0  

https://www.efsa.europa.eu/de/press/news/151119-0
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an bestimmten anderen Stellen des Reports Hinweise gibt, die eine wörtliche oder nahezu 

wörtliche Übernahme längerer Passagen aus dem Antrag ohne Kenntlichmachung durch 

Anführungszeichen oder durch optische Hinweise rechtfertigen würden. Das Ergebnis: Solche 

Hinweise konnten, die Unterkapitel B.6.4.8, B.6.5.3 und B.6.6.12 betreffend, nicht festgestellt  

werden. Sehr wohl finden sich im Report Hinweise auf eine Unterscheidung zwischen 

wörtlichen Übernahmen aus dem Antrag und jeweils in Folge kursiv dargestellten 

Kommentierungen dieser Übernahmen durch den Rapporteur Member State. Die wörtlichen 

Übernahmen sind dann genau deshalb nicht eigens kenntlich gemacht, weil die 

Kommentierung im Anschluss in kursiv erfolgte. Auf die untersuchten Unterkapitel B.6.4.8, 

B.6.5.3 und B.6.6.12 findet diese Unterscheidung jedoch keine Anwendung. 

Denn die Hinweise in den übergeordneten Kapiteln unterscheiden sogar verschieden deutlich 

zwischen der dargestellten kommentierenden Vorgangsweise (in Kursivschrift) einerseits und 

jenen Kapiteln andererseits, die sich mit einem Überblick über wissenschaftliche Studien 

befassen, wie etwa B.6.4.8, B.6.5.3 oder B.6.6.12. Im Report werden für letztere immer aktive 

Formulierungen verwendet, die dem Leser eine Eigenrecherche und Eigenautorschaft 

nahelegen. Keinesfalls käme dieser auf die Idee, dass auch diese Unterkapitel zu 

überwiegenden Teilen Textbausteine des Antrags darstellen. 

Es finden sich in allen drei untersuchten Unterkapiteln zudem keine Kursivkommentare des 

Rapporteur Member States. Vielmehr hat dieser, wie im Folgenden gezeigt werden wird, 

sogar mehrfach im Antrag angeführte Autorennamen gestrichen.  
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Editorische Einführung am Beginn von Kapitel B.6.4: 

 

Quelle: Report, S. 305. Verfasser mutmaßlich BfR. 

Das hier untersuchte Kapitel B.6.4.8 ist die ɦlast subsection of this chapterɤ. Die Formulierung 

ɦare discussedɤ verweist auf Eigenautorschaft durch den RMS. Die zu Beginn beschriebene 

Unterscheidung zwischen Übernahmen und Kommentierungen trifft evide nter Weise nicht 

auf diesen Unterabschnitt zu. 
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Editorische Einführung am Beginn von Kapitel B.6.5: 

 

 

Quelle: Report, S. 443. Verfasser mutmaßlich BfR. 

 

Die Formulierung ɦIn chapter B.6.5.3 publications on glyphosate and carcinogenicity are 

presented.ɤ verweist auf Eigenautorschaft durch den RMS und nicht auf Übernahmen aus dem 

Antrag. Die zu Beginn beschriebene Unterscheidung trifft evidenter Weise nicht auf diesen 

Unterabschnitt zu. Die Formulierung ɦ[ɪ] each study that is described in detail was commented 

by RMSɤ zeigt überdies an, dass damit nicht Kapitel B.6.5.3 gemeint sein kann, da in diesem 

keine einzige Kommentierung durch den RMS zu finden ist. 
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Editorische Einführung am Beginn von Kapitel B.6.6: 

 

Quelle: Report, S. 551. Verfasser mutmaßlich BfR. 

In Unterkapitel B.6.6.12 finden sich keine kursivierten Kommentierungen durch den RMS. Die 

Unterscheidung kann daher auf dieses Unterkapitel nicht zutreffen.3 

 

  

                                                        
3 Es sei nur der Vollständigkeit halber angemerkt, dass auch die ɦGeneral introduction and explanation of 

the approach taken by RMSɤ zu Beginn des Kapitels B.6 keine Rechtfertigung der im Folgenden 

dargestellten Übernahmen enthält. 
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3.2 Autorschaft und Fallbeispiele für Textplagiate 

 

Es wird angenommen, dass das bundesdeutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) der 

Verfasser der inkriminierten Passagen ist.4 Das Bundesinstitut für Risikobewertung bekennt 

sich zu jenen Grundsätzen der guten wissenschaftlichen Praxis, die die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) für Universitäten und Forschungsinstitute in Deutschland 

empfohlen hat.5 

 

In Kapitel II.2 dieser ɦGrundsätze zur ɣGuten wissenschaftlichen Praxisɡ im Bundesinstitut für 

Risikobewertung (BfR)ɤ wird das Plagiat als ein Beispiel für wissenschaftliches Fehlverhalten 

angeführt. Plagiat wird als ɦunbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaftɤ 

definiert.6 Im Internet findet sich nur eine Fassung dieser Grundsätze vom 28.10.2014. Da es 

sich hier jedoch um Normformulierungen handelt, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

bereits erstmals im Dezember 1997 vorgegeben und empfohlen hat, ist davon auszugehen, 

dass die Grundsätze zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis im BfR auch 

schon in den Jahren 2012 (möglicher Bearbeitungsbeginn im vorliegenden Fall) bis 2014 

gegolten haben. 

 

Im Folgenden werden Beispiele für Textplagiate in den zu überprüfenden drei Kapiteln 

angeführt. Aus Gründen der Komplexitätsreduktion wurde hier auf eine vollständige 

Auflistung aller als Plagiate zu wertenden Konkordanzen verzichtet. 

 

  

                                                        
4 In einer Presseaussendung vom 20.09.2017, in der der Plagiatsvorwurf zurückgewiesen wird, wird die 

Verantwortung des BfR für die inkriminierten Textstellen jedenfalls nicht bestritten: 

http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2017/34/glyphosatbewertung__bfr_weist_plagiatsvorwuerf

e_zurueck-201885.html. 
5 http://www .bfr.bund.de/de/grundsaetze_zur_guten_wissenschaftlichen_praxis-192413.html. Die Quellen 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft finden sich hier: 

http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp  
6 Es handelt sich hierbei um jene Normformulierung, mit der fast alle Universitäten und 

Forschungsinstitute ɦPlagiatɤ definieren. 

http://www.bfr.bund.de/cm/343/grundsaetze_zur_guten_wissenschaftlichen_praxis_im_bfr.pdf, S.2. 

http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2017/34/glyphosatbewertung__bfr_weist_plagiatsvorwuerfe_zurueck-201885.html
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2017/34/glyphosatbewertung__bfr_weist_plagiatsvorwuerfe_zurueck-201885.html
http://www.bfr.bund.de/de/grundsaetze_zur_guten_wissenschaftlichen_praxis-192413.html
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp
http://www.bfr.bund.de/cm/343/grundsaetze_zur_guten_wissenschaftlichen_praxis_im_bfr.pdf
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3.2.1 Genotoxizität (Kapitel B.6.4.8) 

 

Die weitestgehend wortwörtlichen Übereinstimmungen zwischen dem Kapitel B.6.4.8 des 

Reports und dem Abschnitt 4 von Kapitel IIA.5.10 des Antrags sind alleine schon deshalb als 

Textplagiate zu werten7 , weil im Antrag ein Originalautor, namentlich der ehemalige 

Monsanto-Mitarbeiter und nunmehrige Monsanto-Konsulent Larry D. Kier, PhD8 angegeben 

ist, der im Report verschwiegen wird: 

 

 
Quelle: Antrag, S. 886. 

 

Der Autor Larry D. Kier wird im Report an dieser Stelle nicht genannt. Es wurde seine Review 

über weite Strecken und seitenweise wörtlich abgeschrieben; einige neuere Studien, die nach 

dem Antrag publiziert wurden, wurden in Synopsen ergänzt. Einige Absätze zu neuerer 

Literatur wurden ebenfalls ergänzt. 

 

Für die Review der Studien bis zum Jahr 2000, also einen Teil der Gesamt-Review, beruft sich 

Kier seinerseits auf eine Überblicksarbeit von Williams et al. 2000. Die Verfasser des Reports 

haben demzufolge die bereits von Williams et al. synoptisch dargestellten und bewerteten 

empirischen Studien nicht nur nicht im Original konsultiert; sie haben überdies die von Kier 

nach Williams et al. (oder erneut?) beurteilten Studien analog wie Kier beurteilt, aber nicht 

ausgewiesen, dass die Urteile von Kier stammen. Dies soll anhand zweier Beispiele gezeigt 

werden: 

 

  

                                                        
7 Selbst ohne Namensnennung im Original wären die Übernahmen als Textplagiate zu werten. 
8 http://www.monsantoglobal.com/iarc-roundup/Documents/Kier-Larry%20CV.pdf  

http://www.monsantoglobal.com/iarc-roundup/Documents/Kier-Larry%20CV.pdf
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Beispiel 1: Kier zitiert Williams et al., aber das BfR zitiert Kier nicht: 

 

 
Quelle: Antrag, S. 893. Verfasser: Larry D. Kier. 

 

Im Report wird dies mit Copy/Paste übernommen: 

 
Quelle: Report, S. 406. Verfasser mutmaßlich BfR. 

 

Wenn Autor B (hier Kier) sich auf Autor A (hier Williams et al.) bezieht und dies Autor C (hier 

das BfR) so übernimmt, als hätte es Autor A selbst rezipiert, liegt ein (Sekundär-) 

Literaturplagiat vor. 
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Beispiel 2: Kier referiert und bewertet Studien nach 2000 (also nach der Übersichtsarbeit von 

Williams et al. erschienen), aber das BfR zitiert Kier nicht: 

 

 
Quelle: Antrag, S. 901. Verfasser: Larry D. Kier. 

 

 
Quelle: Report, S. 416. Verfasser mutmaßlich BfR. 

 

Hier liegt ein genuines Textplagiat vor. Die Ausführungen werden einfach 1:1, ohne 

Kenntlichmachung und Quellenangabe, übernommen, als handle es sich um die Einschätzung 

des BfR. Nicht ersichtlich ist dadurch, ob seitens des BfR Evaluationen durchgeführt wurden, 

die genau dasselbe Ergebnis erbrachten wie dies bei Kier der Fall war. 
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3.2.2 Kanzerogenität (Kapitel B.6.5.3) 

 

Auch in diesem Unterkapitel wurden Zusammenfassungen und Bewertungen von Studien 

wortwörtlich vom Antrag übernommen. Das Ausmaß ist geringer als im Unterkapitel B.6.4.8, 

dennoch handelt es sich auch hier um zahlreiche längere Übernahmen von zum Teil 

mehreren Absätzen am Stück (Werturteile unterstrichen markiert). 

 

Und auch in diesem Unterkapitel des Reports wurden Autorennamen, die im Antrag angeführt 

worden waren, gestrichen. Besonders eindrücklich zeigt sich das im folgenden Beispiel beim 

Hinweis auf die ɦResponse 3 ɟ Monsanto Review by John Acquavella, PhD and Donna Farmer, 

PhDɤ im Antrag: 

 

 

 

 
Quelle: Antrag, S. 854 und 857. 

 

Der Hinweis auf die ɦResponse 3 ɟ Monsanto Review [ɪ]ɤ wurde im Report durch die 

Überschrift ɦAdditional commentsɤ ersetzt, wodurch der Leser die Originalautorschaft nicht 

nur nicht mehr erkennen kann, sondern die Eigenautorschaft sogar umso weniger anzweifelt: 
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Quelle: Report, S. 535. Verfasser mutmaßlich BfR. 

 

  




